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Ergebnisüberblick 
 
Im Auftrag der Wewelsburger Windenergie GmbH & Co. KG aus Paderborn wurde der Standort auf den Flä-
chen der Stadt Büren für insgesamt 11 Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-175 EP5 E1 und ENER-
CON E-160 EP5 E3 R1 schalltechnisch untersucht.  
 
Bei dieser Planung handelt es sich um ein Repowering-Vorhaben nach § 16b BImSchG. Im Zuge des Ände-
rungs- bzw. Repoweringverfahrens sollen 11 in unmittelbarer Umgebung der neu geplanten Standorte beste-
hende Windkraftanlagen vom Typ ENERCON E-82 E2 auf 138,4 Meter Nabenhöhe („BÜR01“ – „BÜR11“) ab-
gebaut und durch die oben beschriebenen ENERCON-Anlagen („WW01“ – „WW11“) ersetzt werden. Die Ko-
ordinaten der Standorte und die Daten der Altanlagen sowie der neu geplanten Anlagen können dem Kapitel 
„Aufgabenbeschreibung“ entnommen werden.  
 
Die hier betrachteten, neuen Windkraftanlagen vom Typ E-175 EP5 E1 und E-160 EP5 E3 R1 werden in un-
terschiedlichen Betriebsmodi frequenzselektiv berücksichtigt. Die Anlagentypen, Nabenhöhen, Schallleis-
tungspegel und Angaben zu den jeweiligen Herstellerdatenblättern können der Tabelle im Kapitel „Aufgaben-
beschreibung“ sowie den Angaben im Kapitel „Eingangsparameter“ entnommen werden. Die Daten der zu er-
setzenden Altanlagen können ebenfalls dem Kapitel „Aufgabenbeschreibung“ entnommen werden.  
 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat per Erlass 
am 29.11.2017 gefordert, die LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 anzuwenden. Kernstück in den LAI-Hinwei-
sen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“ welches den Wegfall der Bodendämpfung, so-
wie den Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet, sowie die Berücksichtigung von frequenzselektiven 
Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 
 
In der vorliegenden Schallimmissionsprognose soll geprüft werden, ob die Vorgaben des § 16b BImSchG,  
Abs. 3, für ein Änderungsverfahren, erfüllt werden können. Dort heißt es:  
 
„(3)  Die Genehmigung einer Windenergieanlage im Rahmen einer Modernisierung nach Absatz 2 darf 

nicht versagt werden, wenn nach der Modernisierung nicht alle Immissionsrichtwerte der technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm eingehalten werden, wenn aber  

 
1. der Immissionsbeitrag der Windenergieanlage nach dem Repowering absolut niedriger ist als 

der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen“ 
 
Die Vergleichsberechnung der Immissionsbeiträge der Altanlagen und der Neuplanung an den nachfolgend 
aufgeführten, in der Gesamtbelastung überschrittenen Immissionspunkten, zeigt bei einer Windgeschwindig-
keit von 10 m/s in 10 m Höhe, bzw. bei 95 % der Nennleistung, folgende Ergebnisse:  
 

 
Vergleichstabelle Immissionsbeiträge Altanlagen und Neuplanung  

  

IP-Bezeichnung
Richtwert

(dB(A))

Immissionsbeiträge 

Altanlagen

Immissionsbeiträge

Neuplanung
 Differenz

IP 18b WR Hs. GM Ginsterstr. 5, Haaren 38 27,8 27,2 -0,6

IP 18c WR Hs. Ginsterstr. 1, Haaren 35 27,7 27,2 -0,5

IP 21 Altenböddeken 5, Büren 45 40,2 40,1 -0,1
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Wie der Vergleichstabelle auf der voran gegangenen Seite zu entnehmen ist, unterschreiten die Immissions-
beiträge der 11 neu geplanten Enercon-Anlagen die Immissionsbeiträge der 11 Altanlagen an den drei in der 
Gesamtbelastung überschrittenen Immissionspunkten (siehe dazu auch Kapitel „Vergleich Immissionsbeiträge 
Ist-Zustand und Plan-Zustand“).  
 
Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Immissionsbeiträge der neu geplanten Windenergie-
anlagen absolut niedriger sind als die Immissionsbeiträge der durch sie ersetzten Windenergieanlagen und die 
Vorgaben des §16b Abs. 3 für ein entsprechendes Änderungsverfahren damit erfüllt sind.  
 
Folgt man den vorangegangenen Festsetzungen und den nachfolgenden detaillierten Ausführungen, so beste-
hen gegen das geplante Repowering im Änderungsverfahren nach § 16b BImSchG (Rückbau der 11 Altanla-
gen und Neuerrichtung 5 x E-175 EP5 E1 sowie 6 x E-160 EP5 E3 R1) im Falle einer Beurteilung nach der 
TA-Lärm inkl. Berücksichtigung des § 16b Abs. 3 BImschG und der Vollzugshinweise des LAI zum § 16b mit 
Stand vom 10.08.2022 keine Bedenken.  
 
 
Paderborn, 29.08.2025 
 
 
reko GmbH & Co. KG       reko GmbH & Co. KG 
 
  
Reinhard Korfmacher       i. A. Martina Schöttler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglied im Arbeitskreis Geräusche Windenergieanlagen 
 

Veröffentlichung und Vervielfältigung an Dritte ist unter Angabe des Zwecks nur mit schriftlichem Einverständnis der reko GmbH & 
Co. KG gestattet. Weitergabe an Genehmigungsbehörden sowie an die finanzierenden Banken ist zulässig.  



  

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      4 von 81 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis Seite 
Inhaltsverzeichnis 
Ergebnisüberblick 2 

Inhaltsverzeichnis 4 

Gesamtübersichtskarte (nicht maßstabsgetreu) 6 

Detailkarte (nicht maßstabsgetreu) 7 

Aufgabenbeschreibung 8 

Projektinhalte 11 

Eingangsparameter 16 

Berechnungsvoraussetzungen 21 

Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm 27 

Schalldruckpegel und Wirkung 28 

Einwirkbereich WW 01 – WW11 29 

Karte ISO-Linien Einwirkbereich 32 

Gesamtbelastung PLAN-Zustand (nach Repowering) im Einwirkber. der Neuen 34 

Immissionsbeiträge Altanlagen (Ist-Zustand) 40 

Immissionsbeiträge Neuplanung 41 

Vergleich Immissionsbeiträge Altanlagen und Neuplanung 42 

Qualität der Prognose 43 

Vergleichswerte Le,max,Oktav 45 

Abschlussbetrachtung 48 

 
  



  

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      5 von 81 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis des Anhangs 
 
Anhang 1: E-175 EP5 E1: Herstellerdatenblatt Nr. D03135748/0.0 (OM-0-1) 
Anhang 2: E-175 EP5 E1: Herstellerdatenblatt Nr. D02886580_4.0 (OM-NR-01-0) 
Anhang 3: E-175 EP5 E1: Herstellerdatenblatt Nr. D02886581_5.0 (OM-NR-02-0) 
Anhang 4: E-175 EP5 E1: Herstellerdatenblatt Nr. D03028622_2.0 (OM-NR-04-0) 
Anhang 5: E-160 EP5 E3 R1: Herstellerdatenblatt Nr. D02952680_3.0 (NR III s-1) 
Anhang 6: E-160 EP5 E3 R1: Herstellerdatenblatt Nr. D02952684_3.0 (NR V s-1) 
Anhang 7: E-160 EP5 E3 R1 Herstellerdatenblatt Nr. D02952682_3.0 (NR IV s-1) 
Anhang 8: Auszug Genehmigungen E-82 E2 (BÜR01 – BÜR11) + Auszug Kötter-Messbericht 
Anhang 9: Auszug aus den LAI-Vollzugshinweisen zu §16b Abs. 3 BImSchG v. 10.08.2022 
Anhang 10: Detaillierte Teilpegel Gesamtbelastung PLAN-Zustand (separate PDF-Datei) 
Anhang 11: Annahmen für Schallberechnung (separate PDF-Datei) 
 



  

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      6 von 81 

Gesamtübersichtskarte (nicht maßstabsgetreu) 

   



  

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      7 von 81 

Detailkarte (nicht maßstabsgetreu) 

 



 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      8 von 81 

 
Aufgabenbeschreibung 
 
Der Auftraggeber, die Wewelsburger Windenergie GmbH & Co. KG aus Paderborn, plant auf den Flächen der 
Stadt Büren in Nordrhein-Westfalen das Repowering von 11 Altanlagen vom Typ ENERCON E-82 E2 auf 
138,4 Meter Nabenhöhe („BÜR01“ – „BÜR11“). Diese sollen zurückgebaut und durch 11 ENERCON-Anlagen 
vom Typ E-175 EP5 E1 sowie E-160 EP5 E3 R1 ersetzt werden. Detaillierte Angaben zu den Standorten ent-
nehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle sowie den weiteren Verfahrensunterlagen. 
 
Die geplanten Windenergieanlagen mit den Bezeichnungen „WW01“, „WW02“, „WW04“, „WW07“ und „WW10“ 
sind vom Hersteller ENERCON, vom Typ E-175 EP5 E1 mit einem Rotordurchmesser von 175 Metern und 
Nabenhöhen von 162 Metern bzw. 132,5 Metern. Die Nennleistung dieses Typs liegt bei 6.000 kW.  
 
Die geplanten Windenergieanlagen mit den Bezeichnungen „WW03“, WW05“, „WW06“, „WW08“, „WW09“ und 
„WW11“ sind vom Hersteller ENERCON, vom Typ E-160 EP5 E3 R1 mit einem Rotordurchmesser von 160 
Metern und Nabenhöhen von 120 Metern, 140 Metern und 160 Metern (siehe Tabelle unten).  
 
Die Koordinaten der neu geplanten Anlagen wurden uns vom Auftraggeber per Mail vom 11.03.2025 zur Ver-
fügung gestellt.  
 
Die Daten der neu geplanten Anlagen mit Standortkoordinaten im UTM ETRS System der Zone 32, Anlagen-
typ und Nabenhöhe haben wir in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 
 

WEA-Bezeichnung WEA-Typ Nabenhöhe Rechtswert Hochwert 

WW01 E-175 EP5 E1 162 m 475.446 5.715.126 

WW02 E-175 EP5 E1 132,5 m 475.210 5.714.599 

WW03 E-160 EP5 E3 R1 120 m 475.505 5.714.078 

WW04 E-175 EP5 E1 132,5 m 475.730 5.714.614 

WW05 E-160 EP5 E3 R1 120 m 476.484 5.714.184 

WW06 E-160 EP5 E3 R1 160 m 476.122 5.715.166 

WW07 E-175 EP5 E1 132,5 m 476.141 5.714.546 

WW08 E-160 EP5 E3 R1 140 m 476.601 5.714.592 

WW09 E-160 EP5 E3 R1 140 m 476.576 5.715.034 

WW10 E-175 EP5 E1 132,5 m 477.184 5.715.174 

WW11 E-160 EP5 E3 R1 140 m 476.944 5.714.751 
Tabelle 1: WEA-Daten + Standortkoordinaten Neuplanung 

 
Die zu ersetzenden Altanlagen haben wir ebenfalls mit Standortkoordinaten im UTM ETRS System der Zone 
32, Anlagentyp und Nabenhöhe anhand einer Tabelle dargestellt (siehe nächste Seite). Auf den Übersichts-
karten sind diese Anlagen mit den Bezeichnungen „BÜR01“ – „BÜR11“ und schwarzen Anlagensymbolen dar-
gestellt.  
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WEA-Bezeichnung WEA-Typ Nabenhöhe Rechtswert Hochwert 

BÜR01 E-82 E2 138,4 m 475.939 5.715.176 

BÜR02 E-82 E2 138,4 m 475.705 5.714.823 

BÜR03 E-82 E2 138,4 m 475.556 5.714.335 

BÜR04 E-82 E2 138,4 m 475.920 5.714.605 

BÜR05 E-82 E2 138,4 m 475.996 5.714.297 

BÜR06 E-82 E2 138,4 m 476.263 5.714.927 

BÜR07 E-82 E2 138,4 m 476.368 5.714.653 

BÜR08 E-82 E2 138,4 m 476.453 5.714.367 

BÜR09 E-82 E2 138,4 m 476.611 5.715.202 

BÜR10 E-82 E2 138,4 m 476.939 5.715.060 

BÜR11 E-82 E2 138,4 m 476.782 5.714.717 
Tabelle 2: WEA-Daten + Standortkoordinaten Altanlagen 

 
 
In der vorliegenden Schallimmissionsprognose soll geprüft werden, ob die Vorgaben des § 16b BImSchG  
Abs. 3 für ein Änderungsverfahren erfüllt werden können. Dort heißt es:  
 
„(3)  Die Genehmigung einer Windenergieanlage im Rahmen einer Modernisierung nach Absatz 2 darf 

nicht versagt werden, wenn nach der Modernisierung nicht alle Immissionsrichtwerte der technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm eingehalten werden, wenn aber  

 
1. der Immissionsbeitrag der Windenergieanlage nach dem Repowering absolut niedriger ist als 

der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen“ 
 
Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften Immissionsschutz (LAI) und Naturschutz, Landschaftspflege und Er-
holung (LANA) haben im vorvergangenen Jahr Vollzugshinweise zu § 16b BImSchG herausgegeben; die aktu-
ellste Fassung dieser Vollzugshinweise datiert vom 10.08.2022. Hiernach ist bei der Anwendung des § 16b 
Abs. 3 BImSchG gestuft vorzugehen.  
 

„Zunächst ist demnach zu ermitteln, ob die Gesamtbelastung nach Realisierung des Repoweringvor-
habens oberhalb der Immissionsrichtwerte nach Ziffer 6.1 TA Lärm liegen wird, da es lediglich in die-
sem Fall einer Vergleichsbetrachtung nach § 16b Abs. 3 BImSchG bedarf.“  

 
Hält die Gesamtbelastung an den im konkreten Fall maßgeblichen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte 
dagegen ein, weisen die LAI-Vollzugshinweise ausdrücklich darauf hin, dass die neue WEA sogar lauter werden 
darf als die Altanlage.  
 
Ist die Gesamtbelastung nach Realisierung des Repoweringvorhabens oberhalb der Immissionsrichtwerte nach 
Ziffer 6.1 TA Lärm, sind - so die LAI-Vollzugshinweise weiter – die konkreten Immissionsbeiträge der Neuanlage 
und der durch sie ersetzten WEA zu vergleichen.“  
 
Hierzu führen die LAI-Vollzugshinweise aus, dass „der Teilbeitrag der WEA an den maßgeblichen Immission-
sorten nach dem Repowering niedriger sein muss als der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windener-
gieanlagen, und dass ein niedrigerer Immissionsbeitrag unter Berücksichtigung der statistischen Unsicherhei-
ten der einzelnen Teilpegel ausreichend sicher gewährleistet sein muss“.  
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Die in § 16b Abs. 3 BImSchG angelegte Vergleichsbetrachtung setzt mithin an der an den maßgeblichen Im-
missionsorten ankommenden Zusatzbelastung („Immissionsbeitrag“) an.  
 
Demzufolge werden wir im weiteren Verlauf dieser Schallimmissionsprognose zuerst den Einwirkbereich der 
neu geplanten Anlagen ermitteln und im Anschluss daran die Gesamtbelastung des Plan-Zustandes unter Be-
rücksichtigung der neu geplanten ENERCON-WEA darstellen.  
 
Im Nachgang prüfen wir dann, gemäß den obigen Ausführungen der LAI-Vollzugshinweise, nur für diejenigen 
Immissionspunkte, deren Richtwerte in der Gesamtbelastung des Plan-Zustandes überschritten sind, ob die 
Immissionsbeiträge der Neuplanung (Zusatzbelastung) niedriger sind als die der zu ersetzenden Anlagen.  
 
Die zu berücksichtigenden Daten der Vorbelastungsanlagen wurden uns vom Kreis Paderborn per Mail vom 
30.06.2025 zur Verfügung gestellt und per Mail vom 28.07.2025 um weiterführende Informationen ergänzt.  
 
Die Schallleistungspegel der Altanlagen ENERCON E-82 E2 haben wir den BImSchG-Genehmigungen/Nach-
tragsgenehmigungen des Kreises Paderborn aus dem Jahr 2010 entnommen (siehe Kapitel „Immissionsbei-
träge Altanlagen“).  
 
Der Standort liegt im Kreis Paderborn, in Nordrhein-Westfalen. 
 
Es sollen die Wohngebäude, die sich in der näheren Umgebung zu den Windkraftanlagen befinden, auf die zu 
erwartende Belastung durch die Geräuschimmissionen hin untersucht werden. 
 
In der Ermittlung des Einwirkbereichs der neu geplanten Anlagen werden die Immissionspunkte IP 01 WA Fl. 
bis IP 22, die in den vorangegangenen Übersichtskarten dargestellt und in dem Kapitel Projektinhalte mit Ko-
ordinaten im UTM ETRS 89 System der Zone 32 beschrieben worden sind, untersucht. 
 
Bei den Immissionspunkten, die in der Bezeichnung kein „WA“, „(W)“ oder „WR“ enthalten, handelt es sich um 
Wohnhäuser, die teilweise land- bzw. forstwirtschaftlichen Betrieben angegliedert sind und im Außenbereich 
liegen und somit zu Dorf- Kern- oder Mischgebieten nach der Bau-NVO gehören. Sie unterliegen somit dem 
nächtlichen Richtwert von 45 dB(A). 
 
Im Fall der Immissionspunkte die in ihrer Bezeichnung ein „WA“ oder „(W)“ enthalten, wurde durch Recher-
chen entsprechender Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne festgelegt, dass es sich hierbei um allge-
meine Wohngebiete WA bzw. Wohnbauflächen (W) gemäß FNP handelt. Der nächtliche Richtwert liegt hier 
bei 40 dB(A). 
 
Im Fall der Immissionspunkte, die in ihrer Bezeichnung ein „WR“ enthalten, wurde festgelegt, dass es sich hier 
um reine Wohngebiete gemäß Bebauungsplan handelt. Der nächtliche Richtwert liegt hier bei 35 dB(A):  
 
Alle Immissionspunkte die zusätzlich in ihrer Bezeichnung ein „GM“ enthalten, sind aufgrund ihres direkten 
Angrenzens an den Außenbereich bzw. an andere Nutzungen, die höheren Richtwerten unterliegen, als Ge-
mengelage gemäß TA-Lärm 6.7 eingestuft. Eine detaillierte Beschreibung zur Festlegung der Immissions-
punkte auf der Basis von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sowie zur Einstufung als Gemengelage 
kann dem Kapitel „Berechnungsvoraussetzungen“ entnommen werden.  
 
Die Beurteilung der Immissionswerte erfolgt nach der Technischen Anleitung Lärm (TA-Lärm Fassung v. 
26.08.98, in Kraft getreten am 01.11.99).  
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Projektinhalte 
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Eingangsparameter 
 
Für jeden Immissionspunkt wurde der Schalldruckpegel bei einer Aufpunkthöhe von 5 Metern ermittelt. Dies 
entspricht in der Regel der Höhe der ersten Etage. Kann hier bereits der erforderliche Richtwert eingehalten 
werden, so reduziert sich der Wert bei einer geringeren Aufpunkthöhe z.B. im Erdgeschoss. 
 
Nachfolgend sind die Schalldaten der neuen und der zu ersetzenden Windkraftanlagen aufgeführt. 
 
     LW, 6 m/sec  LW, 8 m/sec  LW, max 

     inkl. KT u. KI  inkl. KT u. KI  inkl. KT u. KI 
 
E-175 EP5 E1 (WW01)         106,5 dB(A) 
Herstellerdatenblatt 
Nr. D03135748/0.0  
(OM-0-1) 
 
E-175 EP5 E1 (WW02)         105,5 dB(A) 
Herstellerdatenblatt 
Nr. D02886580_4.0 
(OM-NR-01-0) 
 
E-175 EP5 E1 (WW04 & WW10)       104,5 dB(A) 
Herstellerdatenblatt 
Nr. D02886581_5.0 
(OM-NR-02-0) 
 
E-175 EP5 E1 (WW07)         103,0 dB(A) 
Herstellerdatenblatt 
Nr. D03028622_2.0 
(OM-NR-04-0) 
 
E-160 EP5 E3 R1 (WW03, WW06 & WW09)      104,5 dB(A) 
Herstellerdatenblatt 
Nr. D02952680_3.0 
(NR III s-1) 
 
E-160 EP5 E3 R1 (WW05)        103,4 dB(A) 
Herstellerdatenblatt 
Nr. D02952684_3.0 
(NR V s-1) 
 
E-160 EP5 E3 R1 (WW08 & WW11)       103,7 dB(A) 
Herstellerdatenblatt 
Nr. D02952682_3.0 
(NR IV s-1) 
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In der Ausgabe der „Technischen Richtlinien zur Bestimmung des Schallleistungspegels TR 1 (01.03.2021, 
Revision 19)“ (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e.V.) wird gefordert, dass die A-bewerteten 
Schallleistungspegel je Wind BIN auf Nabenhöhe angegeben werden. Des Weiteren sind zu jedem Wind BIN 
die entsprechenden Spektren anzugeben. Aus diesen Daten soll dann das lauteste Spektrum, welches am 
Immissionsaufpunkt die höchsten Immissionen verursacht, für die Schallausbreitung verwendet werden. 
 
Da die Herstellerangaben diese Informationen nicht enthalten, werden die dort angegebenen A-bewerteten 
Schallleistungspegel und die zugehörigen Spektren den Vorgaben aus der TR 1 Rev. 19 gleichgesetzt. 
 
Die neu geplante Windkraftanlage WW01 vom Typ ENERCON E-175 EP5 E1 auf 162 m Nabenhöhe wird ge-
mäß Herstellerdatenblatt Nr. D03135748/0.0 der Enercon GmbH im Volllastbetriebsmodus OM-0-1 mit einem 
A-bewerteten Schallleistungspegel von 106,5 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für den oberen Vertrauensbe-
reich von 2,1 dB(A), mit 108,6 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt. 
 
Die neu geplante Windkraftanlage WW02 vom Typ ENERCON E-175 EP5 E1 auf 132,5 m Nabenhöhe wird 
gemäß Herstellerdatenblatt Nr. D02886580_4.0 der Enercon GmbH im Betriebsmodus OM-NR-01-0 mit einem 
A-bewerteten Schallleistungspegel von 105,5 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für den oberen Vertrauensbe-
reich von 2,1 dB(A), mit 107,6 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt. 
 
Die neu geplanten Windkraftanlagen WW04 und WW10 vom Typ ENERCON E-175 EP5 E1 auf 132,5 m Na-
benhöhe werden gemäß Herstellerdatenblatt Nr. D02886581_5.0 der Enercon GmbH im Betriebsmodus  
OM-NR-02-0 mit einem A-bewerteten Schallleistungspegel von 104,5 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für 
den oberen Vertrauensbereich von 2,1 dB(A), mit 106,6 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt. 
 
Die neu geplante Windkraftanlage WW07 vom Typ ENERCON E-175 EP5 E1 auf 132,5 m Nabenhöhe wird 
gemäß Herstellerdatenblatt Nr. D03028622_2.0 der Enercon GmbH im Betriebsmodus OM-NR-04-0 mit einem 
A-bewerteten Schallleistungspegel von 103,0 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für den oberen Vertrauensbe-
reich von 2,1 dB(A), mit 105,1 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt. 
 
Die neu geplanten Windkraftanlagen WW03, WW06 und WW09 vom Typ ENERCON E-160 EP5 E3 R1 auf 
119,8 m, 160 m und 140 m Nabenhöhe werden gemäß Herstellerdatenblatt Nr. D02952680_3.0 der Enercon 
GmbH im Betriebsmodus NR III s-1 mit einem A-bewerteten Schallleistungspegel von 104,5 dB(A), zuzüglich 
eines Zuschlags für den oberen Vertrauensbereich von 2,1 dB(A), mit 106,6 dB(A) frequenzselektiv berück-
sichtigt. 
 
Die neu geplante Windkraftanlage WW05 vom Typ ENERCON E-160 EP5 E3 R1 auf 119,8 m Nabenhöhe 
wird gemäß Herstellerdatenblatt Nr. D02952684_3.0 der Enercon GmbH im Betriebsmodus NR V s-1 mit ei-
nem A-bewerteten Schallleistungspegel von 103,4 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für den oberen Vertrau-
ensbereich von 2,1 dB(A), mit 105,5 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt. 
 
Die neu geplanten Windkraftanlagen WW08 und WW11 vom Typ ENERCON E-160 EP5 E3 R1 auf 140 m Na-
benhöhe werden gemäß Herstellerdatenblatt Nr. D02952682_3.0 der Enercon GmbH im Betriebsmodus  
NR IV s-1 mit einem A-bewerteten Schallleistungspegel von 103,7 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für den 
oberen Vertrauensbereich von 2,1 dB(A), mit 105,8 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt. 
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Die 11 zu ersetzenden Windkraftanlagen vom Typ ENERCON E-82 E2 werden mit dem Oktavspektrum aus 
dem Messbericht der Kötter Consulting Engineers für den genehmigten, A-bewerteten Schallleistungspegel 
von 103,4 dB(A), zzgl. eines Zuschlags für den oberen Vertrauensbereich von 2,1 dB(A), mit 105,5 dB(A) fre-
quenzselektiv berücksichtigt.  
 
Die verwendeten Oktavbanddaten der Vorbelastungsanlagen können dem Anhang „Annahmen für die Schall-
berechnung“ entnommen werden.  
 
Zur Berücksichtigung der enthaltenen Sicherheiten in dieser Untersuchung verweisen wir an dieser Stelle auf 
das Kapitel „Qualität der Prognose“. 
 
Die für die Berechnungen verwendeten Oktavbanddaten der neu geplanten und der zu ersetzenden Windkraft-
anlagen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Textblöcken. 
 
Oktavspektrum WW01: 
 

 
Oktavspektrum E-175 EP5 E1 (OM-0-1), zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
Oktavspektrum WW02: 
 

 
Oktavspektrum E-175 EP5 E1 (OM-NR-01-0), zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
Oktavspektrum WW04 & WW10: 
 

 
Oktavspektrum E-175 EP5 E1 (OM-NR-02-0), zzgl. 2,1 dB(A) OVB  
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Oktavspektrum WW07: 
 

 
Oktavspektrum E-175 EP5 E1 (OM-NR-04-0), zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
Oktavspektrum WW03, WW06 & WW09: 
 

 
Oktavspektrum E-160 EP5 E3 R1 (NR III s-1), zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
Oktavspektrum WW05: 
 

 
Oktavspektrum E-160 EP5 E3 R1 (NR V s-1), zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
Oktavspektrum WW08 & WW11: 
 

 
Oktavspektrum E-160 EP5 E3 R1 (NR IV s-1), zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
Die vorangegangen dargestellten Spektren entsprechen denen des Herstellers, welche wir im Anhang darge-
stellt haben, zuzüglich des oberen Vertrauensbereichs von 2,1 dB(A) pro Oktav. 
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Oktavspektrum Rückbau-WEA: 
 

 
Oktavspektrum BÜR01 – BÜR11 für gen. Schallleistungspegel von 103,4 dB(A); zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
Bei dem vorangegangen dargestellten Spektrum handelt es sich um das Spektrum aus dem Messbericht der 
Kötter Consulting Engineers für den vermessenen Schallleistungspegel von 103,4 dB(A), welcher dem geneh-
migten Pegel der 11 Altanlagen aus den Genehmigungen vom 02.06.2010 sowie 14.12.2010 (inkl. Nachtrags-
genehmigungen) entspricht. 
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Berechnungsvoraussetzungen 
 
Gemäß TA Lärm vom 26.08.98 (in Kraft getreten 01.11.98) sind für genehmigungspflichtige Anlagen nach 
dem BImSchG Schallausbreitungsberechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 durchzuführen, um eine Prognose 
über die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Nr.6.1 der TA Lärm abgeben zu können. 
 
Am 16.11.2017 hat die Umweltministerkonferenz die neuen LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 zur Kenntnis 
genommen. Am 29.11.2017 hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen die Genehmigungsbehörden gebeten, die Hinweise als Erkenntnisquelle an-
zuwenden. 
 
Diese Berechnungsvorschrift wurde in der vorliegenden Untersuchung für alle Windenergieanlagen ange-
wandt. Dabei wurden folgende Parameter für die Dämpfungsberechnung angesetzt: 
 
Bei schalltechnischen Vermessungen von Windenergieanlagen durch § 26 / 28 BImSchG akkreditierte Messin-
stitute werden der A-bewertete Schallleistungspegel und auch die oktavbandbezogenen, also die frequenzse-
lektiven Werte, ermittelt. In dieser Prognose werden für alle Windenergieanlagen die frequenzselektiven Werte 
zu Grunde gelegt. 
 
Die Dämpfung auf Grund von Luftabsorption (Aatm) wird frequenzabhängig anhand nachfolgender Tabelle ge-
mäß DIN ISO 9613-2 für Temperaturen von 10°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 70% bestimmt.  
 

 
 
Für die Berechnung der Bodendämpfung wird, gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016, bzw. bezüglich des 
Interimsverfahrens, die Bodendämpfung Agr mit -3dB angesetzt. Dadurch ergibt sich eine Verdoppelung durch 
die Annahme, dass der Boden den Schall komplett reflektiert. 
 
Hierbei ist 
hs: Nabenhöhe der Windenergieanlage 
hr: Höhe des Aufpunktes (5 m) 
 
Dämpfung durch Abschirmung bzw. weiterer verschiedener Ursachen (Bewuchs, Bebauung etc.) bleibt unbe-
rücksichtigt. 
 
Der meteorologische Korrekturfaktor Cmet wurde in der Berechnung nicht berücksichtigt.  
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Der Cmet wird lt. DIN ISO 9613-2 wie folgt bestimmt: 
 

 

 
hs die Höhe der Quelle, in Metern 
hr die Höhe des Aufpunktes, in Metern 
dp der Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die horizontale Bodenebene, in Metern 
C0 ein Standortfaktor, in Dezibel, der von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit 

und –Richtung sowie Temperaturgradienten abhängt 
 
C0 wurde in dieser Berechnung mit 0,0 dB angesetzt. 
 
Die Lage der Immissionspunkte wurde anhand der EMD Open Street Map festgelegt. 
 
Die Orographie des Geländes wurde in Form des digitalen Geländemodells „Nordrhein-Westfalen Elevation 
Model“, bereitgestellt von Geobasis NRW in einer 5-Meter-Auflösung, berücksichtigt. 
 
Die Immissionspunkte in dieser Untersuchung sind z. T. als Flächen angelegt worden. Das gilt für einzelne 
Häuser als IP, als auch für Wohngebiete. Dadurch kann die Ausbreitungsberechnung immer den lautesten 
Wert innerhalb der Fläche ermitteln, auch wenn z. B. die Zusatzbelastung und die Vorbelastung von unter-
schiedlichen Seiten auf die Immissionspunkte einwirken. Dadurch ist aber auch bedingt, dass es durchaus vor-
kommen kann, dass für die jeweilige Berechnung für ein und denselben Immissionspunkt unterschiedliche Ko-
ordinaten ausgewiesen werden. Im Kapitel „Projektinhalte“ ist jeweils der Mittelpunkt der entsprechenden Flä-
che ausgewiesen. 
 
Auf der folgenden Seite zeigen wir ein Beispiel auf, wie auf Grundlage von Bebauungs- oder Flächennut-
zungsplänen die Immissionspunkte festgelegt wurden. 
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Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 2 der Stadt Bad Wünnenberg, Ortsteil Haaren (WA/WR) 

 

 
Auszug digitale topographische Karte mit Immissionspunkten IP 18a WR Hs. GM, IP 18b WR Hs. GM und IP 18c WR Hs.   
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In dem auf voran gegangener Seite dargestellten Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 2 (4. Änd.) der Stadt 
Bad Wünnenberg, Ortsteil Haaren, sind die Außengrenzen der ausgewiesenen Wohnbauflächen als „IP 18 
WR Fl. GM“ gekennzeichnet. Da dieser Immissionspunkt kein Wohnhaus darstellt, sondern lediglich die Au-
ßengrenzen der Wohnbaufläche, wird dieser IP im weiteren Verlauf der Berechnungen nicht bewertet.  
 
Maßgebliche Immissionspunkte sind hier der „IP 18a WR Hs. GM“, „IP 18b WR Hs. GM“ und „IP 18c WR Hs. 
GM“. Bei diesen Immissionspunkten handelt es sich um die den neu geplanten Windenergieanlagen nächstge-
legenen Wohnhäuser innerhalb der Wohnbaufläche gemäß Bebauungsplan Nr. 2.  
 
Da die Wohnbaufläche in der ersten Häuserreihe unmittelbar an ein Gewerbegebiet grenzt, wurde der Immis-
sionspunkt „IP 18a WR Hs. GM“ (rot) als Gemengelage mit einem Richtwert von 40 dB(A) eingestuft. Grund-
sätzlich könnte hier sogar ein Richtwert von 42,5 dB(A) angesetzt werden, worauf hier aber verzichtet worden 
ist.  
 
Die TA-Lärm 6.7 besagt, dass es beim Aufeinandertreffen verschiedener Gebietstypen angemessen sein 
kann, Zwischenwerte zu bilden. Der NRW-Windenergieerlass führt dazu aus: „Grenzt etwa ein reines Wohnge-
biet an den Außenbereich, können im Randbereich einer solchen Wohnnutzung Geräusche mit einem Beurtei-
lungspegel von 40 dB(A) zumutbar sein (OVG NRW, Urteil vom 04.11.1999 – 7 B 1339 / 99).“  
 
Die Rechtsprechung hat dazu konkrete Zahlenwerte benannt, wie unten eingefügtem Auszug aus dem Wind-
energiehandbuch von Monika Agatz entnommen werden kann: „Für unmittelbar an den Außenbereich angren-
zende Wohnhäuser in einem reinen Wohngebiet gilt daher nur der Schutzanspruch eines allgemeinen Wohn-
gebiets; entsprechend kann für Wohnhäuser eines allgemeinen Wohngebiets ein Mittelwert von bis zu  
42,5 dB(A) angemessen sein“.  
 
Der auf dem Kartenausschnitt dargestellte „IP 18b WR Hs. GM“ (grün) befindet sich in der 2. Reihe des reinen 
Wohngebietes und wurde mit dem Gemengelagerichtwert von 38 dB(A) angesetzt. Dies basiert auf den Urtei-
len des OVG Münster „8 A / 2016/11“ und „8 B / 736/17“, das eine Erhöhung des Richtwertes um 3 dB(A) für 
die hinter der 1. Reihe liegenden Häuser eines reinen Wohngebiets für angemessen hält. Siehe dazu auch 
den Auszug aus dem Windenergie-Handbuch von Monika Agatz auf der nachfolgenden Seite. 
 
Der „IP 18c WR Hs.“ wurde dann mit dem tatsächlichen Richtwert von 35 dB(A) berücksichtigt.  
 
Die beschriebene Vorgehensweise haben wir bei allen Immissionspunkten angewandt, die das Kürzel „WR 
Hs. GM“ in der IP-Bezeichnung tragen.  
 
Nachfolgend ein Auszug aus dem NRW-Windenergieerlass vom 08.05.2018, der den Sachverhalt der Gemen-
gelage unter Punkt 5.2.1.1 „Lärm“ aufgreift:  
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Auch das Windenergie-Handbuch von Monika Agatz greift diesen Sachverhalt in seiner 19. Auflage aus  
März 2023 ausführlich auf, siehe dazu folgende Auszüge aus den Seiten 172 und 173: 
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Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm 
 
Die Beurteilung der nach den Berechnungsvorschriften der Richtlinie DIN ISO 9613-2 errechneten Schallpe-
geln an den Immissionspunkten, erfolgt nach den Immissionsrichtwerten, die in der TA-Lärm festgelegt sind. 
 
In der TA-Lärm (Abschnitt 6.1, Immissionsrichtwerte) heißt es: 
 
„Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 
 
 
a) in Industriegebieten      70 dB(A) 
 
b) in Gewerbegebieten    tags  65 dB(A) 
       nachts  50 dB(A) 
 
c) in urbanen Gebieten    tags  63 dB(A) 
       nachts  45 dB(A) 
 
d) in Kerngebieten, Dorfgebieten   tags  60 dB(A) 
 und Mischgebieten    nachts  45 dB(A) 
 
e) in allgemeinen Wohngebieten   tags  55 dB(A) 
 und Kleinsiedlungen    nachts  40 dB(A) 
 
f) in reinen Wohngebieten    tags  50 dB(A) 
       nachts  35 dB(A) 
 
g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser  tags  45 dB(A) 
 und Pflegeanstalten    nachts  35 dB(A) 
 
 
...........“. 
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Schalldruckpegel und Wirkung 
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Einwirkbereich WW 01 – WW11 
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Der Einwirkbereich einer Anlage definiert sich gemäß TA-Lärm 2.2 wie folgt; 
 
2.2 Einwirkungsbereich einer Anlage 
 
Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche 
 

a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maß-
gebenden Immissionsrichtwert liegt, oder 

b) …………….. 
 
Gemäß der TA-Lärm Normenzitate in der inhaltlichen Zusammenfassung der „Ergebnisniederschrift TA Lärm“ 
des MURL NRW über die Dienstbesprechung am 09.02.1999 sind außerhalb des Einwirkungsbereichs keine 
Prüfungen erforderlich. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil „BVerwG 7 C 4.24“ am 
23.01.2025 bestätigt.  
 
Dementsprechend sind nachfolgend die Einwirkbereiche für Dorf- Kern- und Mischgebiete mit 35 dB(A) in 
Grün dargestellt, die Einwirkbereiche für allgemeine Wohngebiete (WA) mit 30 dB(A) in Rot und die Ein-
wirkbereiche für reine Wohngebiete mit 25 dB(A) in Türkis.  
 
Liegen Immissionspunkte gemäß Dorf- Kern- und Mischgebiet außerhalb der grünen, Immissionspunkte 
gemäß allgemeinem Wohngebiet außerhalb der roten und Immissionspunkte gemäß reinem Wohngebiet 
außerhalb der türkisfarbenen ISO-Linie, brauchen diese nicht berücksichtigt werden. 
 
Da gemäß Vorgabe des Kreises Paderborn bereits im Zuge der Einwirkbereichsuntersuchung bzw. der Be-
stimmung der Zusatzbelastung die Einflüsse von Reflexionen und Abschirmungen an den jeweiligen Immissi-
onsorten direkt mitbestimmt werden sollen, haben wir bei der Bestimmung des Einwirkbereichs einen pau-
schalen Zuschlag für Reflexionen von 2 dB(A) berücksichtigt.   
 
Die entsprechenden ISO-Linien haben wir auf der nachfolgenden Karte mit einer dünnen Strichstärke und den 
Werten 33 dB(A) für Dorf-, Kern- und Mischgebiete bzw. Außenbereich, 28 dB(A) für allgemeine Wohngebiete 
und 23 dB(A) für reine Wohngebiete zusätzlich dargestellt.  
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Karte ISO-Linien Einwirkbereich 
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Gemäß voran gegangener Einwirkbereichsuntersuchung befinden sich nachfolgend aufgeführte Immissions-
punkte im Einwirkbereich der neu geplanten Windenergieanlagen ENERCON E-175 EP5 E1 und E-160 EP5 
E3 R1. 
 
Hierbei handelt es sich um Aufpunkte, an denen die neuen, hier untersuchte, Anlage, nach dem 
Interimsverfahren bzw. nach den LAI-Hinweisen einen höheren Pegel verursachen als 10 dB(A) unter 
Richtwert/Gemengelagerichtwert, d. h.: 
 

- einen Pegel über 25 dB(A) für reine Wohngebiete,  
- einen Pegel über 30 dB(A) für allgemeine Wohngebiete/Wohnbauflächen (WA/(W)) 
- einen Pegel über 30 dB(A) für eine Gemengelage zwischen reinem Wohngebiet und Gewerbegebiet 
- einen Pegel über 32,5 dB(A) für eine Gemengelage zwischen WA/(W) und Außenbereich  
- einen Pegel über 35 dB(A) für Dorf- Kern- & Mischgebiete bzw. Außenbereich. 

 

Folgende Immissionspunkte befinden sich unter Berücksichtigung des vorab beschriebenen Reflexions-
zuschlags von 2 dB(A) im Einwirkbereich der geplanten Windkraftanlagen und müssen im weiteren Verlauf 
dieser Untersuchung berücksichtigt werden. Die Immissionspunkte, die lediglich die Außengrenzen der 
Wohnbauflächen beschreiben haben wir, wie bereits beschrieben, nicht berücksichtigt.  
 
IP 01 – IP 13, IP 18b WR Hs. GM, IP 18c WR Hs. GM, IP 20, IP 21 und IP 22 
 
Somit werden die vorgenannten Immissionspunkte in der nachfolgenden Berechnung der Gesamtbelastung 
des PLAN-Zustandes berücksichtigt.  
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Gesamtbelastung PLAN-Zustand (nach Repowering) im Einwirkber. der Neuen 
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Wie die vorangegangene Berechnung „Gesamtbelastung PLAN-Zustand (nach Repowering) im Einwirkbereich 
der Neuen“ zeigt, gelten folgende Immissionspunkte unter Berücksichtigung der Tatsache, dass gem. TA-Lärm 
3.2.1 eine bis zu 1 dB(A) Überschreitung des Richtwertes zulässig ist, der Rundungsgrundsätze der DIN 1333 
und z. T. unter Berücksichtigung der TA-Lärm 6.7 „Gemengelage“ als überschritten:  
 
IP 18b WR Hs. GM Ginsterstr. 5, Haaren 
IP 18c WR Hs. Ginsterstr. 1, Haaren 
IP 21 Altenböddeken 5, Büren 
 
Dementsprechend müssen die vorgenannten Immissionspunkte in einer Vergleichsbetrachtung der Zusatzbe-
lastung des Ist-Zustandes (11 x E-82 E2) und des Plan-Zustandes (5 x E-175 EP5 E1 und 6 x E-160 EP5 E3 
R1) einander gegenübergestellt werden, um darzustellen, dass der Immissionsbeitrag der neu geplanten 
Windkraftanlagen niedriger ist als der der zu ersetzenden Anlagen. Siehe dazu nachfolgenden Auszug aus 
den LAI-Vollzugshinweisen zum §16b BImSchG, Seite 10: 
 
„Im Rahmen der Anwendung der Regelung ist zunächst zu ermitteln, ob die Gesamtbelastung nach Realisie-
rung des Repoweringvorhabens oberhalb der Richtwerte der Nummer 6.1 der TA Lärm liegen wird, denn nur 
dann bedarf es der Vergleichsbetrachtung des Absatz 3. Für den Fall, dass die Gesamtbelastung an den maß-
geblichen Immissionsorten den Immissionsrichtwert einhält, dürfte die neue Anlage auch lauter als die alte 
werden.“ 
 
Somit haben wir auf den nachfolgenden Seiten für die oben genannten, überschrittenen Immissionspunkte zu-
erst eine Berechnung der Immissionsbeiträge der Altanlagen, anschließend eine Berechnung der Immissions-
beiträge der neu geplanten Windenergieanlagen durchgeführt. 
 
Die Ergebnisse dieser beiden Berechnungen haben wir im Anschluss anhand einer Vergleichstabelle ei-
nander gegenübergestellt.  
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Immissionsbeiträge Altanlagen (Ist-Zustand) 
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Immissionsbeiträge Neuplanung  
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Vergleich Immissionsbeiträge Altanlagen und Neuplanung  
 
In der nachfolgenden Tabelle haben wir für die zu untersuchenden Immissionspunkte die Immissionsbeiträge 
der Altanlagen (11 x E-82 E2) mit den Immissionsbeiträgen der Neuplanung (5 x E-175 EP5 E1 & 6 x E-160 
EP5 E3 R1) verglichen.  
 

 
 
Anhand der Vergleichstabelle kann festgestellt werden, dass die Immissionsbeiträge der Windenergiean-
lagen nach dem Repowering absolut niedriger sind als die Immissionsbeiträge der durch sie ersetzten 
Windenergieanlagen. 
 
Demzufolge stehen der Genehmigung der geplanten Repowering-WEA vom Typ ENERCON E-175 EP5 E1 
und E-160 EP5 E3 R1 in den vorab beschriebenen, z. T. schallreduzierten Betriebsmodi zur Nachtzeit im Zuge 
eines Verfahrens nach §16b BImSchG keine schalltechnischen Belange entgegen.  
  

IP-Bezeichnung
Richtwert

(dB(A))

Immissionsbeiträge 

Altanlagen

Immissionsbeiträge

Neuplanung
 Differenz

IP 18b WR Hs. GM Ginsterstr. 5, Haaren 38 27,8 27,2 -0,6

IP 18c WR Hs. Ginsterstr. 1, Haaren 35 27,7 27,2 -0,5

IP 21 Altenböddeken 5, Büren 45 40,2 40,1 -0,1
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Qualität der Prognose  
 
Die Definition des oberen Vertrauensbereiches bezieht sich unter anderem auch auf den Beitrag „Zum Nach-
weis der Einhaltung der Immissionswerte mittels Prognose“ vom 08.02.2001 des Landesumweltamtes NRW.  
 
Hierbei wird davon ausgegangen, dass bei einer Pegeldifferenz von 2,5 dB(A) für nicht dreifach vermessene 
Anlagen, der ermittelte Beurteilungspegel mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% unterhalb des Richtwer-
tes liegen wird. 
 
Gemäß dem oben zitierten Artikel und den Festsetzungen in den neuen LAI-Hinweisen mit Stand 30.02.2016, 
wird der obere Vertrauensbereich wird wie folgt bestimmt: 
 
Man ermittelt zunächst die Standardabweichung der gesamten Prognose mit der Formel: 
 

 2

Pr

22

ognPRges  ++=  

 
In der Formel werden folgende Parameter bestimmt.  
 

Einmal ist R die Vergleichsstandardabweichung, die in der Richtlinie ISO 3740 und ISO 3747 beschrieben 
wird. „Diese Vergleichsstandardabweichung ist die Standardabweichung der Messergebnisse, die bei Einhal-
tung der im Messverfahren festgelegten Messbedingungen bei Wiederholungsmessungen an derselben Ma-
schine bei exakt gleichen Betriebsbedingungen, jedoch bei Messungen in verschiedenen Labors und durch 
verschiedene Personen auftreten kann.“ Sie wird in verschiedene Genauigkeitsklassen eingeteilt und hier in 
Anlehnung an die LAI-Hinweise mit 0,5 dB(A) angesetzt. 
 

Des Weiteren gibt es in der Formel das  P.  P ist die Produktionsstandardabweichung und kennzeichnet die 
Streuung der Messwerte, die bei Wiederholungsmessungen an Maschinen gleicher Bauart und gleicher Serie 
aufgrund der innerhalb der Serie zulässigen Fertigungstoleranzen auftritt. Lt. LAI-Hinweisen soll für einfach 
vermessene Anlagen ein Ersatzwert von 1,2 dB(A) gewählt werden. 
 

Das  Progn kennzeichnet die Standardabweichung des Prognoseverfahrens. Sie wird unter anderem in der  
DIN ISO 9613-2 angegeben. Auf Grund des vermeintlich besseren Prognosemodells des Interimsverfahrens 
wurde in den LAI-Hinweisen mit Stand 30.06.2016 die Unsicherheit des Prognosemodells von 1,5 auf 1,0 
dB(A) verringert. 
 

 
Auszug LAI-Hinweise Stand 30.06.2016 
 
Werden nun alle drei Werte ermittelt, so kann daraus nach obiger Formel die Standardabweichung der gesam-
ten Prognose ermittelt werden. Mit diesem ermittelten Wert und der Standardnormalvariable z, bei einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von 10% beträgt z = 1,28, kann der obere Vertrauensbereich aus 
 

gesOVL  28,1  

 
berechnet werden.  
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Der Immissionsrichtwert ist mit der gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% in diesem Fall eingehalten, 
wenn der prognostizierte Wert, incl. des Aufschlags auf den Schallleistungspegel von 1,28 * 1,64 dB ≈ 2,1 dB, 
für einfach vermessene Anlagen, bzw. Herstellerangaben (je nach Dokumentation enthaltener Sicherheiten) 
den Richtwert nicht übersteigt. 
 
Der obere Vertrauensbereich für mehrfach vermessene Anlagen liegt gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016 
deutlich unterhalb des voran gegangen berechneten Wertes von 2,1 dB(A). Dieser obere Vertrauensbereich 
kann bei mehrfach vermessenen Anlagen teilweise bis auf ca. 1,4 dB(A) sinken. 
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Vergleichswerte Le,max,Oktav 
 
Im Hinblick auf eine spätere Abnahmemessung haben wir in Anlehnung an das Schreiben „Festlegung von 
Abnahmebedingungen für Windenergieanlagen und für andere technische Schallquellen“ des LANUV NRW 
vom 13.02.2018 sowie an das Papier zur Dienstbesprechung des LANUV NRW „Einführung der neuen LAI-
Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen – Beantwortung von Zweifelsfragen“ vom 
02.02.2018 das maximal zulässige Spektrum zum Nachweis der Nichtüberschreitung der Schallemissionen 
der geplanten WEA ermittelt. 
 
Im Schreiben „Festlegung von Abnahmebedingungen“ hat das LANUV NRW folgende Formulierung erarbeitet:  
 
„Wird eine emissionsseitige Abnahmemessung gefordert, ist im Anschluss mit den Ergebnissen der Abnahme-
messung mit den ermittelten Oktav-Schallleistungspegeln eine erneute Schallausbreitungsrechnung durchzu-
führen. Bei dieser Neuberechnung ist weder die Messunsicherheit, noch die Unsicherheit des Prognosemo-
dells zu berücksichtigen. Dabei ist der Vergleich mit den Ergebnissen einer Ausbreitungsrechnung unter An-
satz von Le,max durchzuführen. Die auf Basis des gemessenen Emissionsspektrums berechneten  
A-bewerteten Immissionspegel dürfen die auf Basis des in der Prognose angesetzten Emissionsspektrums 
berechneten A-bewerteten Immissionspegel nicht überschreiten. Die Emission darf keine relevante Tonhaltig-
keit aufweisen. 
 
Sofern das gemessene Spektrum in allen Oktaven die entsprechenden Werte des Le, max,-Spektrums nicht 
überschreitet, kann auf die Ausbreitungsberechnung verzichtet werden.““ 
 
Das maximal zulässige Spektrum Le, max, Okt haben wir gemäß o. g. Papier zur Dienstbesprechung des LANUV 
NRW wie folgt ermittelt:  
 

Le, max, Okt: LW, Okt +1,28 *  

 
Dabei entspricht LW, Okt dem Mittelwert aus mehreren Einzelmessungen, oder, falls eine Planung auf nur einem 
Messbericht beruht, dem in dem entsprechenden Messbericht dokumentierten Spektrum oder, bei nicht ver-
messenen Anlagen dem vom Hersteller angegebenen Spektrum.  
 
Lo, Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderli-
chen Zuschläge zur Berücksichtigung von Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden. Sie gel-
ten somit auch als Vorbelastung für nachfolgende Anlagen. 
 
Anhand obiger Erläuterungen haben wir für die E-175 EP5 E1 (WW01) im Volllast-Betriebsmodus OM-0-1 eine 
Unsicherheit von 1,7 dB(A) und somit folgendes Le,max,Okt Spektrum ermittelt: 
 

 
Oktavspektrum E-175 EP5 E1, OM-0-1; zzgl. 1,7 dB(A) OVB (Le, max, Oktav) 

  

2

Pr

22

ognPRges  ++=

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

LW, Okt [dB(A)] 89,0 93,7 97,0 99,9 101,3 100,3 93,5

berücksichtigte

Unsicherheiten
σR = 0,5 dB σP = 1,2 dB σProg = 1,0 dB

Le, max , Okt [dB(A)] 90,7 95,4 98,7 101,6 103,0 102,0 95,2

Lo, Okt [dB(A)] 91,1 95,8 99,1 102,0 103,4 102,4 95,6
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Für die E-175 EP5 E1 (WW02) im Betriebsmodus OM-NR-01-0 haben wir eine Unsicherheit von 1,7 dB(A) und 
somit folgendes Le,max,Okt Spektrum ermittelt: 
 

 
Oktavspektrum E-175 EP5 E1, OM-NR-01-0; zzgl. 1,7 dB(A) OVB (Le, max, Oktav) 

 
Für die E-175 EP5 E1 (WW04 & WW10) im Betriebsmodus OM-NR-02-0 haben wir eine Unsicherheit von  
1,7 dB(A) und somit folgendes Le,max,Okt Spektrum ermittelt: 
 

 
Oktavspektrum E-175 EP5 E1, OM-NR-02-0; zzgl. 1,7 dB(A) OVB (Le, max, Oktav) 

 
Für die E-175 EP5 E1 (WW07) im Betriebsmodus OM-NR-04-0 haben wir eine Unsicherheit von 1,7 dB(A) und 
somit folgendes Le,max,Okt Spektrum ermittelt: 
 

 
Oktavspektrum E-175 EP5 E1, OM-NR-04-0; zzgl. 1,7 dB(A) OVB (Le, max, Oktav) 

 
Für die E-160 EP5 E3 R1 (WW03, WW06 & WW09) im Betriebsmodus NR III s-1 haben wir eine Unsicherheit 
von 1,7 dB(A) und somit folgendes Le,max,Okt Spektrum ermittelt: 
 

 
Oktavspektrum E-160 EP5 E3 R1, NR III s-1; zzgl. 1,7 dB(A) OVB (Le, max, Oktav) 

 
  

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

LW, Okt [dB(A)] 90 91,6 96,3 101,2 100,7 95 85,4

berücksichtigte

Unsicherheiten
σR = 0,5 dB σP = 1,2 dB σProg = 1,0 dB

Le, max , Okt [dB(A)] 91,7 93,3 98,0 102,9 102,4 96,7 87,1

Lo, Okt [dB(A)] 92,1 93,7 98,4 103,3 102,8 97,1 87,5

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

LW, Okt [dB(A)] 90,3 90,6 95,8 100,2 99,6 93,3 82,4

berücksichtigte

Unsicherheiten
σR = 0,5 dB σP = 1,2 dB σProg = 1,0 dB

Le, max , Okt [dB(A)] 92,0 92,3 97,5 101,9 101,3 95,0 84,1

Lo, Okt [dB(A)] 92,4 92,7 97,9 102,3 101,7 95,4 84,5

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

LW, Okt [dB(A)] 83,0 88,7 94,7 98,0 98,2 94,5 84,7

berücksichtigte

Unsicherheiten
σR = 0,5 dB σP = 1,2 dB σProg = 1,0 dB

Le, max , Okt [dB(A)] 84,7 90,4 96,4 99,7 99,9 96,2 86,4

Lo, Okt [dB(A)] 85,1 90,8 96,8 100,1 100,3 96,6 86,8

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

LW, Okt [dB(A)] 85,7 92,3 95,5 97,3 99,4 98,8 89,6

berücksichtigte

Unsicherheiten

σR = 0,5 dB σP = 1,2 dB σProg = 1,0 dB

Le, max , Okt [dB(A)] 87,4 94,0 97,2 99,0 101,1 100,5 91,3

Lo, Okt [dB(A)] 87,8 94,4 97,6 99,4 101,5 100,9 91,7
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Für die E-160 EP5 E3 R1 (WW05) im Betriebsmodus NR V s-1 haben wir eine Unsicherheit von 1,7 dB(A) und 
somit folgendes Le,max,Okt Spektrum ermittelt: 
 

 
Oktavspektrum E-160 EP5 E3 R1, NR V s-1; zzgl. 1,7 dB(A) OVB (Le, max, Oktav) 

 
Für die E-160 EP5 E3 R1 (WW08 & WW11) im Betriebsmodus NR IV s-1 haben wir eine Unsicherheit von 1,7 
dB(A) und somit folgendes Le,max,Okt Spektrum ermittelt: 
 

 
Oktavspektrum E-160 EP5 E3 R1, NR IV s-1; zzgl. 1,7 dB(A) OVB (Le, max, Oktav) 

 
 
 
  

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

LW, Okt [dB(A)] 84,5 90,6 94,2 95,7 98,3 98,2 87,8

berücksichtigte

Unsicherheiten

σR = 0,5 dB σP = 1,2 dB σProg = 1,0 dB

Le, max , Okt [dB(A)] 86,2 92,3 95,9 97,4 100,0 99,9 89,5

Lo, Okt [dB(A)] 86,6 92,7 96,3 97,8 100,4 100,3 89,9

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

LW, Okt [dB(A)] 84,9 91,3 94,7 96,3 98,6 98,2 88,5

berücksichtigte

Unsicherheiten
σR = 0,5 dB σP = 1,2 dB σProg = 1,0 dB

Le, max , Okt [dB(A)] 86,6 93,0 96,4 98,0 100,3 99,9 90,2

Lo, Okt [dB(A)] 87,0 93,4 96,8 98,4 100,7 100,3 90,6
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Abschlussbetrachtung 
 
Im Auftrag der Wewelsburger Windenergie GmbH & Co. KG aus Paderborn wurde der Standort auf den Flä-
chen der Stadt Büren für insgesamt 11 Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-175 EP5 E1 und ENER-
CON E-160 EP5 E3 R1 schalltechnisch untersucht.  
 
Bei dieser Planung handelt es sich um ein Repowering-Vorhaben nach § 16b BImSchG. Im Zuge des Ände-
rungs- bzw. Repoweringverfahrens sollen 11 in unmittelbarer Umgebung der neu geplanten Standorte beste-
hende Windkraftanlagen vom Typ ENERCON E-82 E2 auf 138,4 Meter Nabenhöhe („BÜR01“ – „BÜR11“) ab-
gebaut und durch die oben beschriebenen ENERCON-Anlagen („WW01“ – „WW11“) ersetzt werden. Die Ko-
ordinaten der Standorte und die Daten der Altanlagen sowie der neu geplanten Anlagen können dem Kapitel 
„Aufgabenbeschreibung“ entnommen werden.  
 
Die hier betrachteten, neuen Windkraftanlagen vom Typ E-175 EP5 E1 und E-160 EP5 E3 R1 werden in un-
terschiedlichen Betriebsmodi frequenzselektiv berücksichtigt. Die Anlagentypen, Nabenhöhen, Schallleistungs-
pegel und Angaben zu den jeweiligen Herstellerdatenblättern können der Tabelle im Kapitel „Aufgabenbe-
schreibung“ sowie den Angaben im Kapitel „Eingangsparameter“ entnommen werden. Die Daten der zu erset-
zenden Altanlagen können ebenfalls dem Kapitel „Aufgabenbeschreibung“ entnommen werden.  
 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat per Erlass 
am 29.11.2017 gefordert, die LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 anzuwenden. Kernstück in den LAI-Hinwei-
sen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“ welches den Wegfall der Bodendämpfung, so-
wie den Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet, sowie die Berücksichtigung von frequenzselektiven 
Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 
 
In der vorliegenden Schallimmissionsprognose soll geprüft werden, ob die Vorgaben des § 16b BImSchG,  
Abs. 3, für ein Änderungsverfahren, erfüllt werden können. Dort heißt es:  
 
„(3)  Die Genehmigung einer Windenergieanlage im Rahmen einer Modernisierung nach Absatz 2 darf 

nicht versagt werden, wenn nach der Modernisierung nicht alle Immissionsrichtwerte der technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm eingehalten werden, wenn aber  

 
1. der Immissionsbeitrag der Windenergieanlage nach dem Repowering absolut niedriger ist als 

der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen“ 
 
Die Vergleichsberechnung der Immissionsbeiträge der Altanlagen und der Neuplanung an den nachfolgend 
aufgeführten, in der Gesamtbelastung überschrittenen Immissionspunkten, zeigt bei einer Windgeschwindig-
keit von 10 m/s in 10 m Höhe, bzw. bei 95 % der Nennleistung, folgende Ergebnisse:  
 

 
Vergleichstabelle Immissionsbeiträge Altanlagen und Neuplanung  

  

IP-Bezeichnung
Richtwert

(dB(A))

Immissionsbeiträge 

Altanlagen

Immissionsbeiträge

Neuplanung
 Differenz

IP 18b WR Hs. GM Ginsterstr. 5, Haaren 38 27,8 27,2 -0,6

IP 18c WR Hs. Ginsterstr. 1, Haaren 35 27,7 27,2 -0,5

IP 21 Altenböddeken 5, Büren 45 40,2 40,1 -0,1
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Wie der Vergleichstabelle auf der voran gegangenen Seite zu entnehmen ist, unterschreiten die Immissions-
beiträge der 11 neu geplanten Enercon-Anlagen die Immissionsbeiträge der 11 Altanlagen an den drei in der 
Gesamtbelastung überschrittenen Immissionspunkten (siehe dazu auch Kapitel „Vergleich Immissionsbeiträge 
Ist-Zustand und Plan-Zustand“).  
 
Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Immissionsbeiträge der neu geplanten Windenergie-
anlagen absolut niedriger sind als die Immissionsbeiträge der durch sie ersetzten Windenergieanlagen und die 
Vorgaben des §16b Abs. 3 für ein entsprechendes Änderungsverfahren damit erfüllt sind.  
 
Folgt man den vorangegangenen Festsetzungen und den nachfolgenden detaillierten Ausführungen, so beste-
hen gegen das geplante Repowering im Änderungsverfahren nach § 16b BImSchG (Rückbau der 11 Altanla-
gen und Neuerrichtung 5 x E-175 EP5 E1 sowie 6 x E-160 EP5 E3 R1) im Falle einer Beurteilung nach der 
TA-Lärm inkl. Berücksichtigung des § 16b Abs. 3 BImschG und der Vollzugshinweise des LAI zum § 16b mit 
Stand vom 10.08.2022 unter folgenden Voraussetzungen keine Bedenken:  
 

- Die für die Untersuchung zugrunde gelegten Schallleistungspegel der  
  Windenergieanlagen werden eingehalten, 

 
- die für die Berechnung verwendeten Nabenhöhen werden nicht erhöht, 

 
- der Standort der Windenergieanlage wird nicht verändert und 

 
- es werden keine bauplanungstechnisch relevanten auffälligen Einzeltöne oder 
   impulsartige Geräusche von der Anlage abgestrahlt. 

 
Der ausführenden Firma dieser Untersuchung sind keine weiteren Vorbelastungen am Standort, die nach dem 
BImSchG bzw. nach der TA-Lärm relevant sein könnten, bekannt.  
 
Falls der prüfenden Behörde doch noch weitere Vorbelastungen bekannt sein sollten, müssten die Vorbelas-
tungen mit den anzusetzenden Pegeln übermittelt werden und in die Betrachtung mit einbezogen werden. 
 
Eine Veränderung der Basisdaten führt zwangsläufig zu einer Veränderung der Schallsituation und die hier 
abgebildeten Ergebnisse treffen nicht mehr zu und würden eine neue Berechnung erforderlich machen. 
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Anhang 1: E-175 EP5 E1: Herstellerdatenblatt Nr. D03135748/0.0 (OM-0-1) 
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Anhang 2: E-175 EP5 E1: Herstellerdatenblatt Nr. D02886580_4.0 (OM-NR-01-0) 
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Anhang 3: E-175 EP5 E1: Herstellerdatenblatt Nr. D02886581_5.0 (OM-NR-02-0) 

  



 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      58 von 81 

 
 

  



 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      59 von 81 

 
 

  



 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      60 von 81 

 
Anhang 4: E-175 EP5 E1: Herstellerdatenblatt Nr. D03028622_2.0 (OM-NR-04-0) 
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Anhang 5: E-160 EP5 E3 R1: Herstellerdatenblatt Nr. D02952680_3.0 (NR III s-1) 
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Anhang 6: E-160 EP5 E3 R1: Herstellerdatenblatt Nr. D02952684_3.0 (NR V s-1) 
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Anhang 7: E-160 EP5 E3 R1 Herstellerdatenblatt Nr. D02952682_3.0 (NR IV s-1) 
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Anhang 8: Auszug Genehmigung E-82 E2 (BÜR01 – BÜR11) + Auszug Kötter-Messbericht 
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Anhang 9: Auszug aus den LAI-Vollzugshinweisen zu §16b Abs. 3 BImSchG v. 10.08.2022 
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Anhang 10: Vergleichsberechnung Le,max,Oktav (WW01 – WW11) 
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Anhang 11: Detaillierte Teilpegel Gesamtbelastung PLAN-Zustand (separate PDF-Datei) 
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Anhang 12: Annahmen für die Schallberechnung (separate PDF-Datei) 


